
Drucksache Nr. V-2021- 39

Dezernat I 

Abteilung Planung

1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Sulzbach, Ortsteil Sulzbach 
Gebiet: "Am Rosenweg"

hier: Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

I. Antrag

Die Verbandskammer möge beschließen:

1. Gemäß §§ 2 Abs. 1 und 205 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main (Metro-
polG) wird das Verfahren zur 1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplans 2010 für die Gemeinde Sulzbach, Ortsteil Sulzbach Gebiet: 
"Am Rosenweg" eingeleitet.

Gemäß vorgelegten Planzeichnungen wird Folgendes geändert: 
"Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 
5,4 ha)

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie zum 
Flächenausgleich nicht erforderlich ist.

3. Die Einleitung des Verfahrens ist im Staatsanzeiger für das Land Hessen öffentlich 
bekannt zu machen.

4. Der Regionalvorstand wird beauftragt, das weitere Verfahren, insbesondere die Ab-
stimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

5. Der Regionalvorstand wird beauftragt, die Vorlage der Regionalversammlung Südhes-
sen vorzulegen mit der Bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung zur Durchführung 
des Planänderungsverfahrens nach Baugesetzbuch (BauGB).

Betr.:

6. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zulassung der Zielabweichung vom 
Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) 
für den Bereich dieses Änderungsverfahrens durch die Regionalversammlung 
Südhessen.

Vorg.:
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II. Erläuterung der Planung

Anlass, Inhalt und Zweck der Änderung sind der vorgelegten Begründung zu entnehmen. An 
dieser Stelle erfolgt nur eine kurze Zusammenfassung:

Die Gemeinde Sulzbach möchte ihre Siedlungsentwicklung vorantreiben und entwickelt ent-
lang der L 3266 ein mischgenutztes Quartier mit Wohnen, einer Kindertagesstätte, einem 
Lebensmittelmarkt und kleineren Gewerbe- und Dienstleistungseinheiten. Die entsprechen-
den Flächen sind bereits im RPS/RegFNP 2010 als geplante gewerbliche Baufläche darge-
stellt. 
Damit ein entsprechender Bebauungsplan als aus dem Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) entwickelt angesehen werden kann, ist eine 
Änderung der derzeitigen Darstellung des RPS/RegFNP 2010 erforderlich.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand ist davon aus zu gehen, dass parallel die Durchführung 
eines Abweichungsverfahrens vom Regionalplan Südhessen/Regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 nach § 4 Abs. 9 und/oder § 8 HLPG (Hessisches 
Landesplanungsgesetz) erforderlich ist. Ein Antrag auf Zielabweichung wurde von der Ge-
meinde Sulzbach am 11.06.2021 gestellt.

Flächenausgleich: 
Ein Flächenausgleich gemäß der Richtlinie zum Flächenausgleich ist nicht erforderlich.
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Fakten im Überblick

Anlass und Ziel der Änderung: Die Gemeinde Sulzbach möchte ihre Siedlungsentwick-

lung vorantreiben und entwickelt entlang der L 3266 ein 

mischgenutztes Quartier mit Wohnen, einer Kinderta-

gesstätte, einem Lebensmittelmarkt und kleineren Ge-

werbe- und Dienstleistungseinheiten.

Flächenausgleich nicht erforderlich

Gebietsgröße ca. 5,4 ha

Zielabweichung erforderlich 

Stadtverordneten- bzw. Ge-

meindevertreterbeschluss 

zur RegFNP-Änderung

15.07.2021

Parallelverfahren  nein  ja, Bebauungsplan Nr. 80 „Am Rosenweg“

FFH-Vorprüfung

Vorliegende Gutachten zu Themen:
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Derzeitige RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000
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Beabsichtigte RegFNP-Darstellung

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 50 000

"Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha)
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Anpassung der Beikarte 1: Vermerke, nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab

Anpassung der Beikarte 2: Regionaler Einzelhandel:

Grenze des 
Änderungsbereiches

Ohne Maßstab
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Luftbild (Stand 2019)

Digitale Orthophotos 2019: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

Grenze des Änderungsbereiches Maßstab: 1 : 10 000
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Vergrößerung der beabsichtigten Änderung

Grenze des Änderungsbereiches ohne Maßstab
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Begründung

A: Erläuterung der Planänderung 

A 1. Rechtliche Grundlagen

Das Verfahren zur Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungs-
plans 2010 (RPS/RegFNP 2010) wird gemäß den §§ 2 Abs.1 und 205 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit § 8 Abs.1 Nr.1 des Gesetzes über die Metropolregion Frank-
furt/Rhein-Main (MetropolG) durchgeführt. Der RPS/RegFNP 2010 stellt gemäß § 5 BauGB 
für den Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main im Sinne des § 2 MetropolG die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung dar und legt 
gemäß § 5 HLPG (Hessisches Landesplanungsgesetz) in Verbindung mit § 9 HLPG Erfor-
dernisse der Raumordnung fest.

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Hessisches Landespla-
nungsgesetz und das Gesetz über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main bilden neben 
weiteren Fachgesetzen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
die Rechtsgrundlagen der Planung.

A 2. Geltungsbereich

Das Änderungsgebiet hat eine Fläche von ca. 5,4 ha. Es liegt am südlichen Ortsrand der 
Gemeinde Sulzbach am Taunus und wird nördlich von bestehender Wohnbebauung, östlich 
von Grünland und teilweise noch landwirtschaftlich genutzten Flächen begrenzt. Die auf die-
sen Flächen bereits im RPS/RegFNP 2010 dargestellte "Wohnbaufläche, geplant" soll suk-
zessiv ebenfalls entwickelt werden. Südlich und westlich wird das Änderungsgebiet von der 
Landstraße L 3266 begrenzt. Südwestlich des Änderungsbereiches wird in einem parallelen 
Verfahren 2. Änderung Sulzbach "Ehemaliges Autokino" ebenfalls ein mischgenutztes Quar-
tier entstehen.

Die Abgrenzung kann den vorgelegten Planzeichnungen entnommen werden.

A 3. Anlass, Ziel und Inhalt

Die Gemeinde Sulzbach möchte Ihre Siedlungsentwicklung vorantreiben, um auf den 
Wachstumsdruck der Rhein-Main-Region zu reagieren. Die Gemeinde hat deshalb ein Rah-
menkonzept zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeentwicklung erstellt. Dies beinhaltet 
insgesamt drei Entwicklungsbereiche entlang der L 3266, nördlich des Main-Taunus-
Zentrums. Die Flächen sind bereits als gewerbliche Planflächen im RPS/RegFNP 2010 dar-
gestellt. Um ein mischgenutztes Quartier zu entwickeln, müssen diese nun in einem Zielab-
weichungs- sowie RegFNP-Änderungsverfahren entsprechend geändert werden. 
Da die bauplanungsrechtliche Umsetzung in zeitlich versetzten Bebauungsplanverfahren 
erfolgt, wird auch die Änderung des RPS/RegFNP 2010 in zwei Verfahren durchgeführt. In 
diesem Verfahren wird nur die Fläche nordöstlich der L 3266 "Am Rosenweg" geändert. Die 
Fläche südwestlich wird im 2. Änderungsverfahren für Sulzbach "Ehemaliges Autokino" ge-
ändert. Die Einleitungen erfolgen parallel.

Den größten Anteil wird die Wohnnutzung im Gebiet Am Rosenweg haben. Neben einem 
klassischen Bürostandort oder sonstigen die Wohnnutzung nicht störenden Gewerbebetrie-
ben, ist eine Kita sowie ein Lebensmittelnahversorger vorgesehen.
Der durch die Änderung entstehende Verlust von Gewerbeflächen kann den Bedarf für zu-
künftige lokale Kleingewerbebetrieb durch die Entwicklung des Gewerbegebietes "Erbens-
gewann", am nordwestlichen Ortsrand von Sulzbach, aufgefangen werden.
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Damit der Bebauungsplan Nr. 80 "Am Rosenweg" als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwi-
ckelt angesehen werden kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend 
der Festsetzung im Bebauungsplan wie folgt zu ändern:

"Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha)  

Der Kartenhintergrund in den Beikarten 1 und 2 des RPS/RegFNP 2010 wird an diese 
Änderung angepasst. 

A 4. Regionalplanerische Aspekte

Das Änderungsgebiet liegt im Bereich der regionalplanerischen Festlegung Vorranggebiet für 
Industrie und Gewerbe. Gemäß Ziel Z3.4.2-5 hat in diesen die Industrie- und Gewerbeent-
wicklung Vorrang gegenüber anderen Raumnutzungsansprüchen. Wohnnutzung ist hier 
ausgeschlossen.

Um das Vorhaben dennoch umsetzen zu können, hat die Gemeinde Sulzbach am 11.6.2021
einen Antrag beim Regierungspräsidium Darmstadt auf Zielabweichung gestellt. 
Die Beschlussvorlage für das Zielabweichungsverfahren wird voraussichtlich auf einer der 
nächsten Tagesordnungen des Haupt- und Planungsausschusses stehen.

Vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung wird das Änderungsverfahren eingeleitet.

A 5. Verkehrsplanerische Aspekte

Die Gemeinde Sulzbach (Taunus) beabsichtigt die Bereiche östlich und westlich der L 3266 
zu entwickeln. Hierzu werden seitens der Kommune entsprechende Bebauungspläne aufge-
stellt, die sich im Parallelverfahren zu diesem RegFNP-Änderungsverfahren sowie zur 2. 
Änderung Sulzbach "Ehemaliges Autokino" befinden. Für das Gesamtareal wurde ein städ-
tebaulicher Rahmenplan erstellt. Das Gebiet dieses RegFNP-Änderungsverfahren ist eine 
Teilfläche dieses Gesamtkonzeptes. Für die verkehrserzeugenden Flächen liegen bisher 
keine verkehrlichen Nachweise vor. Diese werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung erstellt. 
Das Änderungsgebiet liegt östlich des Knotenpunktes B 8/L 3266. Die B 8 ist im weiteren 
Verlauf in südliche Richtung mit der A 66 verbunden (Anschlussstelle Frankfurt-Höchst).

Das Änderungsgebiet liegt im 1.000 m-Schieneneinzugsbereich (Luftlinie) des Bahnhofes 
Sulzbach (Ts.) mit der Regionalbahnlinie R 11 (Bad Soden - Frankfurt-Höchst). Vom Bahn-
hof Frankfurt-Höchst besteht weiterer Anschluss an den regionalen Schienenverkehr des 
Rhein-Main-Gebietes. Zudem ist das Gebiet mit der Buslinie 253 über die nächstgelegenen 
Haltestellen Finkenweg und Bahnstraße mit dem schienengebundenen ÖPNV verknüpft.

Im RPS/RegFNP 2010 ist entlang der Landesstraße L 3266 und der Kreisstraße K 10 eine 
überörtliche Fahrradroute dargestellt, die das Änderungsgebiet an das kommunale Fuß- und 
Radwegenetz anbindet.

A 6. Landschaftsplanerische Aspekte

Der Landschaftsplan des UVF 2001 stellt das Änderungsgebiet überwiegend als Siedlungs-
fläche dar. Im Nordwesten hin zur Bahnstraße ist ein schmaler Bereich als Fläche für Klein-
gärten sowie eine Baumreihe dargestellt. Mittig im Änderunggebiet ist eine Fläche für eine 
Baumschule dargestellt. Umrahmt wird das Gebiet im Nordwesten, Südosten und Südwesten 
durch den Regionalparkkorridor. Entlang der L 3266 ist ein Streifen "Grünfläche mit besonde-
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rem Maß der Erholung dienend" und der Kennzeichung "Flächen aus klimatischen Gründen 
freizuhalten" dargestellt. Die L 3266 hat die Kennzeichung "geplanter Ausbau der Straße", 
dieser ist bereits erfolgt.

Aussagen zur Behandlung und Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
erfolgen im Umweltbericht unter B 2.2 und B 2.3.

A 7. Planerische Abwägung

Die Gemeinde Sulzbach reagiert mit dieser Entwicklung auf den Wachstumsdruck der Rhein-
Main-Region, speziell im Wohnungssegment. Da die Planungsfläche bereits im 
RPS/RegFNP 2010 dargestellt und als Baufläche endabgewogen ist, wurden keine Alternati-
ven geprüft. Die Angrenzung an das Wohngebiet "Bahnstraße" und die potenzielle Entwick-
lung der weiteren angrenzenden Wohnbaupotenzialflächen sowie die Nähe zum Main-
Taunus-Zentrum sprechen für die Änderung der dargestellten gewerblichen Baufläche in 
gemischte Baufläche an dieser Stelle. 
Der durch die Änderung entstehende Verlust von Gewerbeflächen kann den Bedarf für zu-
künftige lokale Kleingewerbebetrieb durch die Entwicklung des Gewerbegebietes "Erbens-
gewann", am nordwestlichen Ortsrand von Sulzbach, aufgefangen werden. Für klassische 
Gewerbegebiete im Sinne des § 8 BauNVO besteht in der Gemeinde Sulzbach (Taunus) nur 
in einem geringfügigen Umfang Bedarf.

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), Kli-
ma und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Landschafts-
bildes) zu erwarten. 
Es wird davon ausgegangen, dass durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen so-
wie ggfs. CEF-Maßnahmen die Auswirkungen minimiert beziehungsweise kompensiert wer-
den können, so dass keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben. Konkrete Aus-
sagen dazu erfolgen im weiteren Verfahren

Flächenausgleich: 
Ein Flächenausgleich ist nicht erforderlich, weil durch die Änderung keine zusätzlichen Bau-
flächen in Anspruch genommen werden, sondern lediglich eine Umwidmung der Bauflächen-
kategorie erfolgt.
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B: Umweltbericht 

B 1. Einleitung 

B 1.1 Inhalt und wichtigste Ziele der Planänderung 

Die Gemeinde Sulzbach möchte Ihre Siedlungsentwicklung vorantreiben und hat deshalb ein 
Rahmenkonzept zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeentwicklung erstellt. Dies beinhal-
tet insgesamt drei Entwicklungsbereiche entlang der L 3266, nördlich des Main-Taunus-
Zentrums. Die Flächen sind bereits als geplante gewerbliche Bauflächen im RPS/RegFNP 
2010 dargestellt. Um ein mischgenutztes Quartier zu entwickeln, müssen diese nun in einem 
Zielabweichungs- sowie RegFNP-Änderungsverfahren entsprechend geändert werden. 
Da die bauplanungsrechtliche Umsetzung in zeitlich versetzten Bebauungsplanverfahren 
erfolgt, wird in diesem Änderungsverfahren nur die Fläche nordöstlich der L 3266 "Am Ro-
senweg" geändert. 
Der durch die Änderung entstehende Verlust von Gewerbeflächen kann den Bedarf für zu-
künftige lokale Kleingewerbebetrieb durch die Entwicklung des Gewerbegebietes "Erbens-
gewann", am nordwestlichen Ortsrand von Sulzbach, aufgefangen werden. Für klassische 
Gewerbegebiete im Sinne des § 8 BauNVO besteht in der Gemeinde Sulzbach (Taunus) nur 
in einem geringfügigen Umfang Bedarf.

Damit der Bebauungsplan Nr. 80 "Am Rosenweg" als aus dem RPS/RegFNP 2010 entwi-
ckelt angesehen werden kann, ist es erforderlich, die bisherige Planaussage entsprechend 
der Festsetzung im Bebauungsplan wie folgt zu ändern: 
"Gewerbliche Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha) in "Gemischte Baufläche, geplant" (ca. 5,4 ha)  
Bezüglich des Themas Flächenausgleich wird auf Kapitel A 7 verwiesen.

B 1.2 Umweltschutzziele der Fachgesetze und Fachpläne

Im Umweltbericht sind die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes darzustellen, die für die Planänderung von Bedeutung sind. Diese wer-
den nachfolgend aufgeführt.

Zur Berücksichtigung der Umweltschutzziele wurden Prüfkriterien für die Umweltprüfung des 
RegFNP abgeleitet, die auch in der vorliegenden RegFNP-Änderung angewendet werden. 
Die Prüfkriterien und die entsprechende Methodik der Umweltprüfung sind im Kapitel 3.1.1 
(Umweltprüfung allgemein) des Umweltberichts zum RPS/RegFNP 2010 erläutert. 
Dabei ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass auf Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung die Einhaltung bestimmter Umweltschutzziele - wie z.B. von Grenzwerten beim Immis-
sionsschutz - im Regelfall noch nicht genau geprüft werden kann, da in diesem Planungssta-
dium meist noch keine detaillierten Angaben zur späteren Nutzung vorliegen.

Wie die genannten Ziele im konkreten Fall der vorliegenden Planänderung berücksichtigt 
werden, ist in Kapitel B 2. Umweltauswirkungen und den diesem zu Grunde liegenden Da-
tenblättern zur Umweltprüfung erläutert (siehe auch Kap. B 3.1 Prüfverfahren).

BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.
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(§ 1 BBodSchG)

BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (§ 1 BImSchG)

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und 
von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere 
öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. (§ 50 BImSchG)

KSG - Bundes-Klimaschutzgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten 
Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der 
europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. (§ 1 KSG)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz

Zwecke dieses Gesetztes sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten zu schützen. 

Dazu zählen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch 
die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. (§ 1 BNatSchG)

HDSchG - Hessisches Denkmalschutzgesetz

Zweck dieses Gesetztes ist es, durch Denkmalschutz und Denkmalpflege die 
Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu 
schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche 
Entwicklung, Raumordnung und den Erhalt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft 
einbezogen werden. (§ 1 HDSchG)

WHG - Wasserhaushaltsgesetz

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die 
Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. (§ 1 WHG)

BauGB - Baugesetzbuch

Zweck dieses Gesetztes ist es, die Aufgaben der Bauleitplanung zu regeln. Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine
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menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche 
Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. (§ 1 BauGB)

Landschaftsplan

Zu den Aussagen des Landschaftsplanes wird auf Kapitel A 6 verwiesen.

Flächenausgleichsrichtlinie des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain

Die Flächenausgleichsrichtlinie soll einen nachhaltigen Umgang mit dem Schutzgut Boden 
dauerhaft gewährleisten und den Flächenverbrauch im Gebiet des Regionalverbandes an-
gemessen steuern (Beschluss Nr. III-223 der Verbandskammer vom 29.04.2015 zur Druck-
sache Nr. III-2015-26, geändert durch Beschluss Nr. IV-182 der Verbandskammer vom 
11.12.2019 zur Drucksache Nr. IV-2019-70).

B 2. Umweltauswirkungen

B 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands

Das Gebiet wird überwiegend als Ackerfläche landwirtschaftlich genutzt. Südwestlich wird 
das Gebiet von der Landesstraße L 3266 begrenzt. Im nördlichen Teil befindet sich eine 
Baumreihe, dahinter schließt nördlich die Wohnbebauung der Bahnstraße an. Östlich und 
südöstlich grenzen weitere Ackerflächen an. An zwei Stellen in dem Gebiet befinden sich 
anderweitig bewirtschaftete Bereiche, ggfs. Kleingärten/ Schrebergärten.

Von der Änderung ist folgendes Schutzgebiet betroffen: 
Lage im geplanten Trinkwasserschutzgebiet (Tiefbrunnen I Sulzbach (im Verfahren))  

Folgende schutzgutbezogene Umweltfaktoren sind relevant:

Boden und Fläche 
 unversiegelte Fläche (Ackerland) 
 Altasten oder Altablagerungen sind in dem Änderungsgebiet nicht bekannt 
 naturnahe Böden (Versiegelungsgrad < 10 %) 
 Bodenart: überwiegend Parabraunerden aus mächtigem Löss, im südlichen Bereich 

Parabraunerden, erodiert aus mächtigem Löss 
 sehr hohe Bewertung der Bodenfunktionen (BFD50): sehr hohes Ertragspotenzial, 
 hohes Wasserspeichervermögen 
 hohes Nitratfiltervermögen 

Wasser 
 kein Oberflächengewässer in dem Änderungsgebiet vorhanden 
 kein Hinweis auf Hochwassergefährdung 
 Lage innerhalb der Zone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes (Tiefbrunnen I 

Sulzbach (im Verfahren))

Luft und Klima
 hohe Relevanz für den Kaltlufthaushalt (Klimawirksame Fläche mit hoher Bedeutung)

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
 Aktuelle faunistische Untersuchungen liegen für das Plangebiet nicht vor.
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 Im parallelen Bebauungsplanverfahren soll eine Erfassungen der Tier- und Pflanzen-
welt stattfinden. Anhand der Ergebnisse werden die diesbezüglichen Aussagen im 
weiteren Verfahren ergänzt. 

 Die Planfläche, bestehend aus landwirtschaftlich genutzten Flächen, Grünland (Wie-
se), vegetationsarmen Ruderalflächen sowie Baumreihen und -gruppen, bietet poten-
zielle Habitiate für Vorkommen von Fledermäusen und Vögeln, Reptilien (u. a. Zau-
neidechse), Heuschrecken, Tagfalter und weitere Säuger (insb. der Feldhamster im 
ungünstigen Erhaltungszustand; Hinweis SUP) 

 Gebüschbrüter sowie Offenlandarten sind bei den Vögeln zu erwarten 
 ggf. kann es in den Bäumen Baumhöhlen oder Spaltenquartiere geben

Landschaft 
 Landschaftsraum Nördliches Main-Taunus-Vorland 
 Lage im Naturpark Hochtaunus. 
 hohe bis sehr hohe Einsehbarkeit des Geländes 
 Erholungswert für wohnortnahe Erholung und private Gartennutzung

Mensch und seine Gesundheit 
 Belastung durch Straßenverkehrslärm von dB(A) > 65-70 tags / dB(A) > 60-65 nachts 
 Explosions-, Brand- und Vergiftungsrisiko bei Unfällen auf der angrenzenden Trasse 

der sonstigen überörtlichen Straße

Kultur- und sonstige Sachgüter 
 Am südwestlichen Rand, entlang der L 3266 befindet sich ein Bodendenkmal (Ver-

kehrswege) 
 weitere überwiegend steinzeitliche Fundstellen sind in der Umgebung vorhanden

B 2.2 Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Auswirkungen der bisherigen Planung

Durch die bisherige Planung sind im Rahmen einer Flächenneuinanspruchnahme für ge-
werbliche Bauflächen folgende Auswirkungen zu erwarten: 
- Flächenversiegelung bisher unversiegelter Flächen 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
- Verlust von Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für an-
dere Arten. 
- weithin sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 
Diese Auswirkungen werden durch die neuen Planungsabsichten "Gemischte Baufläche" mit 
wohnungsnahen Gärten, durchgrünten Wegen o.ä. reduziert.

Auswirkungen der Planänderung

Durch die Planänderung sind durch Versiegelung und Überbauung sowie Grünflächengestal-
tung im Rahmen der Flächeninanspruchnahme für Gemischte Bauflächen folgende Auswir-
kungen zu erwarten:

- dauerhafter Verlust bzw. Beeinträchtigung des natürlichen Bodens und seiner natürlichen 
Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Speicher-, Puffer- und Filter und Kühlfunktion, natür-
liche Ertragsfunktion) durch Versiegelung, Umlagerung, Verdichtung 
- Verlust von bisher unversiegelten landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Versiegelung 
und Überbauung.



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Sulzbach, Ortsteil Sulzbach 
Gebiet: "Am Rosenweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 27.10.2021 18 von 24

Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, KSG, und BauGB 
dar.

- Reduzierung der Grundwasserneubildung 
- zusätzlicher Bedarf an Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie Kapazität des Kanalsystems  
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, BNatSchG, WHG 
und BauGB dar.

- Verlust von kaltluftproduzierenden Flächen 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BImSchG und BauGB dar.

- Vegetationsflächen- und Funktionsverluste mit Zerschneidungs- und Barrierewirkung für 
folgende naturschutzfachlich relevante potenzielle Artenvorkommen: Fledermäuse und Vö-
gel, Vertreter der Gebüschbrüter sowie Offenlandarten, Reptilien (u. a. Zauneidechse), Heu-
schrecken, Tagfalter und weitere Säuger (insb. Feldhamster im ungünstigen Erhaltungszu-
stand; gemäß SUP) 
- Verlust, Veränderung, Beeinträchtigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 
- Verlust von Teil-Lebensräumen für einige Arten, Entstehung von neuen Lebensräumen für 
andere Arten. 
Diese Auswirkungen stellen Konflikte mit den Zielen des BNatSchG und BauGB dar.

- weithin sichtbare Veränderung des Landschaftsbildes 

- mögliche Beeinträchtigung bzw. Verlust eines Bodendenkmals 
Diese Auswirkungen stellen einen Konflikt mit den Zielen des BBodSchG, HDSchG und 
BauGB dar.

Bei Realisierung der Planung werden voraussichtlich während der Bau- und Betriebsphase 
Abfälle (u.a. Erdaushub, sonstige Baustellenabfälle) und Abwasser anfallen sowie Emissio-
nen wie z.B. Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht entstehen. Art und Menge und der 
ordnungsgemäße Umgang mit anfallenden Stoffen sowie der Umfang der aus möglichen 
Emissionen resultierenden Belästigungen kann in der vorbereitenden Bauleitplanung nicht 
detailliert beschrieben und quantifiziert werden. Sie sind im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln. Aussagefähige Regelungen und mögliche Vermeidungsmaßnah-
men, ggfs. auch zur Betriebsphase des Vorhabens, sind auf Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung bzw. im Rahmen der Baugenehmigung zu treffen. 
Aussagen zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima, deren Anfälligkeit 
gegenüber den Folgen des Klimawandels wie z.B. höhere Anzahl von heißen Sommertagen, 
Zunahme von Starkregenereignissen, heftigen Stürmen sowie zu den eingesetzten Techni-
ken und Stoffen können auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung nur sehr allgemein 
getroffen werden. Genauere Angaben sind erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung möglich. Für das Plangebiet sind gemäß dem heutigen Kenntnisstand auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung keine kumulierenden Wirkungen mit anderen Vorhaben im 
Umfeld erkennbar.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ist in der Flächennutzungspla-
nung wegen der Beschränkung auf die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und der 
auf dieser Planungsstufe meist noch relativ unbestimmten Planung nur allgemein möglich. 
Eine Konkretisierung der Ausgleichsflächen und Maßnahmen sowie eine Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung erfolgt erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Für die 
Kompensation der geplanten Eingriffe, die nicht in den Bauflächen selbst untergebracht wer-
den können, weist der RPS/RegFNP 2010 die Ökologisch bedeutsame Flächennutzung aus.



1. Änderung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 
für die Gemeinde Sulzbach, Ortsteil Sulzbach 
Gebiet: "Am Rosenweg"

Aufstellungsbeschluss mit anschließender frühzeitiger Beteiligung

Ausfertigungsstand: 27.10.2021 19 von 24

Dies sind Flächen, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder wegen ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege besonders geeignet sind. Hierfür bieten die Landschaftspläne und landschaftsplaneri-
schen Gutachten detaillierte Maßnahmenplanungen. Neben dem Biotopverbundsystem bie-
tet auch die Realisierung des Regionalparks Möglichkeiten zur Kompensation. Da noch kei-
ne detaillierte Planung vorliegt, können konkrete Aussagen zur naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung erst im weiteren Verfahren ergänzt werden.

FFH-Verträglichkeit

Gemäß § 34 Bundesnaturschutzgesetz sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu überprüfen. In den maßgeb-
lichen Gesetzen ist festgelegt, dass Flächennutzungspläne zu den zu prüfenden Projekten 
bzw. Plänen zählen. Die Natura 2000-Gebiete bilden das europäische Schutzgebietsnetz 
und umfassen die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) und Vogel-
schutzrichtlinie gemeldeten Gebiete. Im Scoping-Verfahren zum RPS/RegFNP 2010 wurde 
festgelegt, dass geplante Bauflächen innerhalb eines 1000 m-Radius um Natura 2000-
Gebiete einer FFH-Vorprüfung (Prognose) zu unterziehen sind, geplante Grünflächen (bis 
auf Sport) in einem 200 m-Radius. Die Prüfung ergab keine derart betroffenen Flächen in-
nerhalb dieser Abstandsbereiche.

B 2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden Festsetzungen getroffen, die den o.g. 
Umweltauswirkungen entgegen wirken. Das sind im Wesentlichen:

 Minimierung der Neuversiegelung 
 Begrenzung der überbaubaren Grundstücksfläche 
 Festsetzungen zum flächensparenden Bauen (z.B. flächensparende Haustypen, Mi-

nimierung der Erschließungsflächen, verdichtete Bauweise) 
 Festsetzungen zur Wasserdurchlässigkeit von Grundstücksteilen durch Einsatz was-

serdurchlässiger Baustoffe, Bauteile oder entsprechender Bauverfahren. 
 Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens und seiner natürlichen 

Funktionen sind gemäß Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes zu kom-
pensieren. Der Regionale Flächennutzungsplan kann hierfür lediglich eine Rahmen-
setzung treffen - z.B. über die Darstellung der "Ökologisch bedeutsamen Flächennut-
zung". Die konkrete Planung und Durchführung der Kompensationsmaßnahmen 
selbst ist im Zuge der Bauleitplanung bzw. der Fachplanung zu leisten. Zu den be-
vorzugten Maßnahmen zählen z.B. Entsiegelung, Rekultivierung von Abbaustätten, 
Altablagerungen usw., Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., Schadstoffbe-
seitigung, Bodenreinigung, Oberbodenauftrag, Bodenlockerung, erosionsmindernde 
Maßnahmen, Wiedervernässung ehemals nasser oder feuchter Standorte oder Auf-
wertung ackerbaulich bewirtschafteter Fläche durch Extensivierung. 

 Identifizierung und Sicherung wertvoller, empfindlicher und / oder nicht benötigter Bo-
denflächen während der Bauphase 

 Wiederherstellung baulich temporär genutzter Bodenflächen 
 Fachgerechte Verwertung von Bodenaushub (getrennte Lagerung von Ober- und Un-

terboden, Vermeidung von Vernässung und Verdichtung, Wiedereinbau) 
 Berücksichtigung der Witterung vor dem Befahren empfindlicher Böden 
 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versie-

gelter Böden 
 Vermeidung stofflicher Belastungen des Bodens und des Grundwassers bei den 

Bauausführungen
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 Aufgrund der Vorhabensgröße (> 1 ha) wird die Durchführung einer Bodenkundlichen 
Baubegleitung empfohlen (s. Bundesverband Boden (2013): "Bodenkundliche Bau-
begleitung - Leitfaden für die Praxis" BVB-Merkblatt sowie DIN 19639, Bodenschutz 
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, Sept. 2019) 

 Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung, z.B. Zisternen 
 Rückführung von Niederschlagswasser in den Wasserkreislauf, soweit dies aus was-

serrechtlicher Sicht sinnvoll und zulässig ist 
 Retention von Niederschlagswassers durch Dachbegrünung und Grünflächen 
 Die Ge- und Verbote der Schutzverordnung des Trinkwasserschutzgebietes sind im 

Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen, so dass keine Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. 

 Begrenzung der zulässigen Bauhöhe und Dichte und Gebäudeausrichtung parallel zu 
Luftabflussbahnen 

 Maßnahmen im Rahmen eines nachhaltigen Energiekonzeptes, wie z.B. Verwendung 
von Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen etc. 

 Festsetzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzung sowie Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigem Bewuchs 

 Festsetzungen von Vegetationsflächen, Gehölzpflanzungen zur Eingrünung, Begrü-
nung der Grundstücksfreiflächen und Straßen sowie Fassaden- und Dachbegrünun-
gen 

 Festsetzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, um dort Artenschutzmaßnahmen umzusetzen 

 zeitliche Beschränkung der Baufeldvorbereitung und Rodung von Gehölzen auf Zeit-
räume außerhalb der Brutsaison von Vögeln (01.10-28/29.02 bzw. 01.03-30.10) 

 extensive Grünlandnutzung in den nicht überbauten Flächen 
 ggfs. ökologische Baubegleitung 
 Verwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung (z.B. Natrium-Dampfdrucklampen, 

LED-Leuchtmittel) mit vollständig geschlossenem Lampengehäuse, um ein Anlocken 
von Insekten zu vermeiden bzw. Verluste zu minimieren. 

 Gestaltungsvorgaben zur Einbindung in die Umgebungsnutzung, z.B. zurückhaltende 
Farbgebung für Gebäude, abgestufte Gebäudehöhen 

 Aufgrund der Vorbelastung durch Straßenverkehrslärm sind im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens schalltechnische Untersuchungen erforderlich. 

 Um sicherzustellen, dass keine Bodendenkmäler beeinträchtigt oder zerstört werden, 
ist im Bebauungsplan auf das Erfordernis hinzuweisen, dass bei Erdarbeiten ggf. auf-
tretende Bodenfunde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenAr-
chäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden und Funde und 
Fundstellen in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu ei-
ner Entscheidung zu schützen sind.

B 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Eine Umweltprüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten wurde nicht durchgeführt, da auf-
grund der örtlichen Gegebenheiten keine den Standortanforderungen genügenden Alterna-
tivflächen zur Verfügung standen. 
Bereits im Gemeindeentwicklungskonzept Sulzbach (Stand 2017) wurde der Fokus auf die 
Entwicklung von Wohnbauflächen gelegt. Hier entstand die Idee, die gewerblichen Bauflä-
chen nördlich der Bahntrasse als Schallschutz an die Landstraße zu verlegen, um den Last-
verkehr aus der Bahnstraße, mit überwiegend Wohnbebauung, zu nehmen und entlang der 
Bahnlinie Wohnbauflächen anstelle von Gewerbe zu entwickeln. Ebenso steht die Entwick-
lung der Wohnbauflächen „Südlich der Bahnstraße“ sukzessive an. Größere Gewerbean-
siedlungen sind zudem in der Vergangenheit gescheitert. Für kleinere, ortsansässige Ge-
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werbebetriebe wurde das Gewerbegebiet Erbsengewann am westlichen Ortsrand neu struk-
turiert und vergrößert. 

B 3. Zusätzliche Angaben 

B 3.1 Prüfverfahren

Das für die vorliegende Planänderung verwendete Verfahren zur Umweltprüfung ist hinsicht-
lich Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik weitgehend identisch mit dem Prüfverfahren 
zum Umweltbericht des RPS/RegFNP 2010. In der Planänderung kommen insbesondere die 
darin unter 3.1.1 und 3.1.2 beschriebenen Teilverfahren zur Prüfung von Einzelflächen (Ein-
zelprüfung) und zur Vorprüfung der Natura 2000- bzw. FFH-Verträglichkeit zur Anwendung. 
Das Verfahren wurde ergänzt um Aussagen zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, 
das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) und um 
eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe j BauGB.

Für die Einzelprüfung wird ein GIS-basiertes Abfrage-, Dokumentations- und Erstbewer-
tungsinstrumentarium verwendet, mit dem alle relevanten Umweltbelange automatisiert er-
mittelt werden können. 
Anhand von über 50 Umweltthemen werden dabei die Auswirkungen der Planänderung auf 
sieben verschiedene Schutzgüter (Boden und Fläche, Wasser, Luft und Klima, Tiere und 
Pflanzen/Biologische Vielfalt, Landschaft / landschaftsbezogene Erholung, Gesundheit des 
Menschen/Bevölkerung, Kultur- und Sachgüter) sowie Wechselwirkungen zwischen diesen 
analysiert. Zu den Umweltthemen zählen sowohl meist gebietsbezogene Angaben zu hohen 
Umweltqualitäten, die negativ oder positiv beeinflusst werden können als auch vorhandene 
Vorbelastungen, die die Planung selbst beeinträchtigen können. Ein Teil der Umweltthemen 
ist zusätzlich mit rechtlichen Bindungen belegt, die sich für bestimmte Planungen als Restrik-
tion erweisen können (z.B. naturschutzrechtliche Schutzgebiete). Für einzelne Umweltthe-
men wurden so genannte „Erheblichkeitsschwellen“ definiert, bei deren Überschreiten mit 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. 
Die Ergebnisse der automatisierten Umweltprüfung werden in einem „Datenblatt zur Um-
weltprüfung“ dargestellt. Sie sind die Grundlage für die weiter eingrenzende, verbal-
argumentative Bewertung in Kapitel B 2 des Umweltberichts. 
Das Datenblatt kann beim Regionalverband FrankfurtRheinMain eingesehen werden.

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit wird auf den ersten Prüfschritt (FFH-Vorprüfung oder -
Prognose) begrenzt. In der FFH-Vorprüfung erfolgt eine überschlägige Bewertung, ob erheb-
liche Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteile eines Natura-2000 Gebietes durch die Planung offensichtlich ausgeschlossen 
werden können. 
Die Vorprüfung ist auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ausgerichtet. Diese gibt 
nur die Grundzüge der angestrebten Flächennutzung wieder. Auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung ist im Regelfall eine weitere Vorprüfung ausgehend von Wirkfaktoren 
der dann konkretisierten Planung durchzuführen.

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten:

Einzelne Umweltbelange können wegen zu kleinmaßstäblicher Datengrundlagen und man-
gels Kenntnis der im Einzelnen geplanten Vorhaben nur in sehr allgemeiner Form behandelt 
werden. Dies betrifft Aussagen 

 zur Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 zu den Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima sowie deren Anfälligkeit 

gegenüber den Folgen des Klimawandels,
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 zu den eingesetzten Techniken und Stoffen und 
 zu den Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen. 
Diese Aspekte können erst im Rahmen der weiteren Konkretisierung der Vorhaben im Plan-
gebiet im Rahmen der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren genauer be-
nannt werden.

B 3.2 Geplante Überwachungsmaßnahmen (Monitoring)

Gemäß § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-
rung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen. 
Für den RPS/RegFNP 2010 wurde dazu ein Konzept für ein Monitoring entwickelt, das in 
Kapitel 3.2 des Umweltberichtes zum RPS/RegFNP 2010 beschrieben ist. Die mit der vorlie-
genden Planänderung verbundenen Umweltauswirkungen fließen in dieses Monitoring mit 
ein.
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B 3.3 Zusammenfassung des Umweltberichts

Durch Versiegelung, Überbauung und Grünflächengestaltung sind Auswirkungen für Boden 
und Fläche (Flächenverlust, Funktionsverlust natürlicher Böden), Wasser (Reduzierung der 
Grundwasserneubildung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebensraumverlust), Kli-
ma und Luft (kleinklimatische Veränderung) und Landschaft (Veränderung des Landschafts-
bildes) zu erwarten. 
Durch geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ggfs. CEF-Maßnahmen können 
die Auswirkungen vorraussichtlich minimiert beziehungsweise kompensiert werden, so dass 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zurückbleiben.

B 3.4 Referenzliste der verwendeten Quellen

 Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden die Quellen Nr. 2 und Nr. 3 verwen-
det.
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